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15.10.2003: Antragskonferenz

02.02.2004 Festlegung des Untersuchungsrahmens
• Verlegung einer 380 kV-Kabelanlage mit 

Ausführungen zur möglichen Bauweise, zu 
technischen Problemen und Kosten

• Teilverkabelung mit Ausführungen zur möglichen 
Bauweise, zu technischen Problemen und Kosten
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Frühjahr 2004: 
Vorstellung einer 380 kV-
Freileitung der Fa. Windland 
von der Küste in den Raum 
Osnabrück

These: Bei 20.000 bis 
25.000 MW Windstrom in der 
Nordsee und 3.000 MW pro 
Leitung werden min. 
7 neue Freileitungen benötigt

Presse: 
„Todesstreifen durch 
Ostfriesland“
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22.11.2004: Einleitung des Raumordnungsverfahrens

Aussagen in den Antragsunterlagen zu Erdverkabelung 
• Freileitung ist die Regeltechnik im Höchstspannungs-

bereich
• Schäden bei Freileitung schnell zu lokalisieren
• keine Überbebauung und Bepflanzung der Kabeltrasse
• offene Wasserhaltung während des Baus erforderlich
• großer Aufwand für die Muffen
• Kosten für Kabelanlage ca. das 8 bis 10 fache einer 

Freileitung
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Aussagen in den Stellungnahmen
• Zweifel am Bedarf für dieses Vorhaben und die 

Forderung nach einem Gesamtkonzept für den durch 
die Nutzung der Windenergie erforderlichen 
Netzausbau

• Ablehnung einer Freileitung und Forderung nach 
einer Erdverkabelung der Leitung

• Forderung größere Abstände zu Wohngebäuden 
einzuhalten und insbesondere die geltenden 
Grenzwerte der 26. Bundesimmissionsschutz-
Verordnung (BImSchV) im Sinne des vorbeugenden 
Gesundheitsschutzes erheblich niedriger anzusetzen 

• Hinweise auf den vermuteten Werteverlust am 
Grund- und Gebäudebestand

• Hinweise auf die hohe ornithologische Bedeutung 
des Planungsraumes und auf Einzelvorkommen von 
Vögeln
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Entwicklung und Ereignisse nach Einleitung des ROV

•Gründung der Bürgerinitiative „Vorsicht Hochspannung“

•Anträge und Anhörung im Niedersächsischen Landtag

•Informationsveranstaltung von Bundes- und Landtags-
abgeordneten

•Veranstaltung und Arbeitskreis des Niedersächsischen 
Städte- und Gemeindebundes 

•Vorlage der DENA-Netzstudie
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„Vergleichsstudie zu Übertragungsalternativen“
(Oswald-Gutachten vom September 2005)

•Alle drei Leitungsarten (Freileitung, Kabel und GIL) 
sind für die Übertragungsaufgabe prinzipiell geeignet

•Kabel geringer belastbar als Freileitung und GIL
•Reparaturen bei Kabel und GIL sind deutlich zeit- und 
arbeitsaufwendiger 

•Lebensdauer des Kabels nur etwa halb so groß wie 
die der Freileitung

•Die Kabelführung ist gegenüber der Freileitung den 
Faktor 2,2 bis 2,4 und die GIL um den Faktor 4,7 bis 
5,4 teurer (Gesamtkosten d.h. Barwerte der 
Investitions- und Betriebskosten inkl. Verluste)
•Keine Betriebserfahrung für Erdverlegung von 54 km
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September 2005:
Änderungen der Antragstrasse mit größeren 
Abständen zur Wohnbebauung 
Erneutes schriftliches Beteiligungsverfahren

14.02.2006: 
Erörterungstermin 
(wesentliches Thema Erdverkabelung)

August 2006:
Vorlage einer FFH-Verträglichkeitsuntersuchung
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12.10.2006: 
Abschluss des Raumordnungsverfahrens

Basis Landes-Raumordnungsprogramm 1994
„Hochspannungsfreileitungen sind möglichst auf 
gemeinsamer Trasse zu führen. Sie sind, soweit 

technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar, zu 
verkabeln.“

•Eine Verkabelung ist technisch möglich.
•Eine Verkabelung ist wirtschaftlich nicht vertretbar.
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17.08.2007: 
Kurzgutachten von Prof. Dr. Martin Schulte 
„Gesetzgebungszuständigkeit und 
Regelungskonzeption des Energieversorgungsnetzes 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Erdverkabelung auf Höchstspannungsebene“

13.12.2007: 
Niedersächsisches Gesetz über die Planfeststellung für 
Hochspannungsleitungen in der Erde 
(Niedersächsischen Erdkabelgesetz) veröffentlicht

21.01.2008: 
Änderung des Landes-Raumordnungsprogramms
Regelung zu Abständen zu Wohnhäusern und Querung 
von Landschaftsschutzgebieten
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April 2008: 
Vorlage einer Grobplanung „Konzept für eine 
kombinierte Kabel-/Freileitungstrasse“ durch E.ON
Beteiligung der Kommunen und wesentlicher 
Fachbehörden

21.08.2008: 
raumordnerische Stellungnahme zur kombinierte 
Kabel-/Freileitungstrasse
55% Kabelanteil, 6 Freileitungs- und 7 Kabelabschnitte
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Mai 2009: 
Verabschiedung des EnLAG durch den 
Bundestag 

???:
Einleitung des Planfeststellungsverfahrens

???:
Bau und Inbetriebnahme
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

www.netzausbau-niedersachsen.de

Bernhard Heidrich 
Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Landesentwicklung
Regierungsvertretung Oldenburg 
Theodor-Tantzen-Platz 8
D-26122 Oldenburg 
Telefon: 0441-799-2251
Fax: 0441-79962251
e-mail: Bernhard.Heidrich@rv-ol.niedersachsen.de



15

NiedersachsenRaumordnung & Landesentwicklung



16

NiedersachsenRaumordnung & Landesentwicklung



17

NiedersachsenRaumordnung & Landesentwicklung



18

NiedersachsenRaumordnung & Landesentwicklung



 
I M P R E S S U M 
 
 
 
Konferenz 
„Aktuelle Fragen des Planungsrechts 
Ausbau der deutschen Übertragungsnetze“ 
22.-23. Juni 2009 in Göttingen 
 
Veranstalter 
Energie-Forschungszentrum Niedersachsen  
 
in Kooperation mit der  
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
 
 
 
 
Druck 
M.J. Raak GmbH, Frankfurt am Main 
 
 
Juni 2009 
 
Copyright: 
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich 
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des 
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages 
unzulässig und strafbar. Das gilt vor allem für Vervielfältigungen in 
irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrokopie oder ein anderes 
Verfahren), Übersetzung und die Einspeicherung und Verarbeitung 
in elektronischen Systemen. 

 
 


